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Nr. SGB 143/2009 

Steuerungsgrössen im direkten Finanzausgleich für das Jahr 2010
                                                                                                                                                       

Ziffer 1.4. soll neu lauten:
Die maximale Belastung erfolgt von 106 (Fimin) auf 106,773 (FIUmin) Indexpunkte. Dies entspricht
einem Staatsbeitrag respektive einem Gemeindebeitrag der abgabepflichtigen Gemeinden von
je 7’502’100 Franken.

Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats.

Für die Finanzkommission
Präsidentin: Aktuarin:
Susanne Schaffner Jolanda Malovini

Sprecher/in der Kommission: Beat Loosli

Der Regierungsrat hat dem Antrag der FIKO am 20. Oktober 2009 zugestimmt (siehe
Rückseite)

Beilage:
Voraussichtliche Beiträge und Abgaben der Einwohnergemeinden im direkten Finanzausgleich
2010



Regierungsratsbeschluss vom 20. Oktober 2009

Nr. 2009/1878  

Steuerungsgrössen im direkten Finanzausgleich für das Jahr 2010
Stellungnahme des Regierungsrates zum Änderungsantrag der Finanzkommission
(FIKO) vom 16. September 2009
                                                                                                                                                       

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2009/1288 vom 7. Juli 2009 (SGB 143/2009) beschloss der Regierungsrat auf
Antrag der Finanzausgleichskommission, den Staatsbeitrag respektive den Gemeindebeitrag für
den Finanzausgleich des Jahres 2010 um je 0,5 Mio. Franken zu erhöhen und auf je 8,0 Mio.
Franken (8'006'700 Franken) festzulegen. Die Erhöhung der Beiträge wurde mit den Mehrkosten
begründet, welche ab dem Jahr 2010 durch die Finanzierung des Projektes für den neuen
Finanzausgleich entstehen. Zudem sollten die zusätzlichen Mittel zur Vorfinanzierung der
Mehrkosten für die geplante zusätzliche Unterstützung der strukturell schwachen Gemeinden
verwendet und so der relativ geringe Bestand des Finanzausgleichsfonds stabilisiert werden.

Die Finanzkommission hat an ihrer Sitzung vom 16. September 2009, anlässlich der Beratungen
zum Voranschlag 2010 des Kantons, einen Änderungsantrag zur regierungsrätlichen Vorlage be-
schlossen. Demnach soll der Staats- respektive Gemeindebeitrag für das kommende Jahr nicht
erhöht werden.

2. Erwägungen

Der Regierungsrat bedauert den Beschluss der Finanzkommission, aber verzichtet bei dieser
Ausgangslage auf eine Vorfinanzierung der geplanten Massnahmen zur Unterstützung von
strukturell schwachen Gemeinden bis zur definitiven Behandlung des Konzeptes durch den Kan-
tonsrat.

3. Beschluss

Dem Änderungsantrag der Finanzkommission vom 16. September 2009 wird  zugestimmt.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilagen

Änderungsantrag der Finanzkommission vom 16.09.09
Beilage zum Änderungsantrag der Finanzkommission vom 16. 09.09: "Voraussichtliche Beiträge
und Abgaben der Einwohnergemeinden im direkten Finanzausgleich 2010"


















